
132 der Beilagen zuden stenographis,*enProtokollen des N ationalraies (VI.G.P .). 

21. 4:. 1950. 

Regierungsvorlage. 

aundesgesetz vom 
über die Errichtung eines "Salzburger Fest

spielfonds" • 
Der Nationalrat hat beschlossen: 
§ 1. Zur Veranstaltung von Festspielen in 

der Landeshauptstadt Salzburg wird ein Fonds 
errichtet, der die Bezeichnung "Salzburger Fest
spielfonds", im folgenden kurz Fonds genannt, 
führt. Dieser Fonds genießt Rechtspersönlichkeit 
und hat seinen Sitz in der Stadt Salzburg. 

§ 2. (1) Zweck des Fonds ist die Vorbereitung 
und Durchführung der' Salzburger Festspiele 
sowie die Durchführung von Veranstaltungen 
anderer Art, soweit diese den Zielen und der 
Würde der Festspiele entsprechen. 

(2) Die Tätigkeit des Fonds ist nicht auf Ge
winn berechnet.' 

§ 3. Die finanziellen Mittel des Fonds werden 
aufgebracht durch: ' 

a) Zuwendungen seitens des Bundes, des 
Landes Salzburg, der Landeshauptstadt 
Salzburg und des Fremdenverkehrs
förderungsfonds des Landes Salzburg, 

b) Einnahmen aus Veranstaltungen im Sinne 
des § -2, ' 

c) Stiftungen und Spenden sowie Einkünfte 
und Einnahmen anderer Art. 

§ 4. (1) Die im § 3 lit. a genannten Rechts
träger sind zur Deckung allfälliger Betriebs
abgänge des Fonds mit der Maßgabe verpflichtet, 
daß' jeweils 40 v. H. der Abgänge der Bund und 
je 20 v. H. das Land Salzburg, die Landeshaupt
stadt Salzburg und der Fremdenverkehrs
förderungsfonds des Landes Salz burg zu tragen 
haben. 

(2) Die jährliche Höhe des Abganges gemäß 
Abs. 1 wird vom Kuratorium festgestellt. , 

(3) 'Die im§ 3 lit. a gen,annten Rechtsträger 
haben nach Maßgabe der sie gemäß Abs. 1 
treffenden Verpflichtung Vorschüsse auf den 
zu erwartenden Betriebsabgang zu leisten. Höhe 
und Fälligkeit solcher Vorschußleistungen werden 
vom Kuratorium auf Grund des genehmigten 
Jahresvoranschlages festgesetzt (§ 11). 

§ 5. Organe des Fonds sind: 
a) Die Delegiertenversammlung, 
b) das Kuratorium, 
c)das Direktorium. 

§ 6. (1) Die Delegiertenversammlung besteht 
aus 15 Mitgliedern, die von den im § 3 lit a 
genannten Rechtsträgern jeweils auf die Dauer 
von zwei Jahren entsendet werden; und zwar 
entsendet der Bund sechs Mitglieder, das Land 
Salzburg, die Landeshauptstadt Salzburg und 
der Fremdenverkehrsföt:derungsfonds des Landes 
Salzburg je drei Mitglieder. Eines der vom Land 
Salzburg zu bestellenden Mitglieder ist der 
erste Landeshauptmannstellvertreter. ' 

(2) Die Mitglieder der Delegiertenversammlung 
können auch vor Ablauf ihrer Funktionsdauer 
jederzeit abberufen und durch andere Personen 
ersetzt werden. Die Wiederbestellung von Mit
gliedern nach Ablauf der Funktionsperiode ist 
zulä~sig. -

(3) Sitzungen der Delegiertenversammlung 
haben jährlich einmal stattzufinden. Sie werden 
vom Landeshauptmann von Salzburg bei Ein
haltung einer vierwöchigen Frist einberufen. 

§ 7. (1) Der Vorsitz in der Delegierten
versammlung wechselt jährlich zwischen den. Ver
tretern der einzelnen Rechtsträger (§ 3 lit. a) 
ill folgender Reihenfolge: -Bund, Land Salzburg, 
Landeshauptstadt Salzburg, Fremdenverkehrs
förderungsfonds des Landes Salzburg. Erstmalig 
führt den Vorsitz ein vom Bund bestelltes Mit
gl~ed der Delegiertenversammlung. ' 

(2) Die Delegiertenversammlung ist beschluß
fähig, wenn wenigstens zwei von jedem der im 
§ . 3 lit. a genannten Rechtsträger zu entsen
dendenMitglieder anwesend sind. Im Falle der 
Beschlußunfähigkeit kann nach 'Ablauf von einer 
Woche eine neue Sitzung einberufen werden, 
die dann ohne Rücksicht auf die Zahl der er
schienenen Mitglieder beschlußfähig ist; hievon 
sind die Mitglieder mittels eingeschriebenen 
Briefes oder telegraphisch innerhalb von drei 
Tagen zu verständigen. 
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(3) Beschlüsse der Delegiertenversammlung 
werden mit Stimmeneinhelligkeit gefaßt. Das 
Stimmrecht ist persönlich auszuüben. 

§ 8. Der Beschlußfassung der Delegierten
versammlung obliegt: 

a) die Entg~gennahme des Jahres- und 
Rechenschaftsberichtes, 

b) die Kenntnisnahme des vom Direktorium 
ausgearbeiteten und vom Kuratorium be
schlossenen Jahresvoranschlages und des 
Programms der Festspiele. 

§ 9. (1) Das Kuratorium besteht aus fünf 
Mitgliedern, von denen der Bund zwei, das Land 
Salz burg, die Landeshauptstadt Salzburg und 
der Fremdenverkehrsförderungsfonds des Lan
des Salzburg je ein Mitglied entsenden. Dele
gierter des Landes Salzburg ist der Landeshaupt
mann, Delegierter der Landeshauptstadt Salz
burg der Bürgermeister. 

(2) . Dem Kuratorium gehören ferner der 
Leiter der österreichischen Bundestheaterverwal
tung ·des Bundesministeriums für Unterricht 
sowie der Vorsitzende des Direktoriums mit be
ratender Stimme an. überdies hat das Kura
torium auf Vorschlag des Fremdenverkehrs

des Programms der Festspiele einschließlid1 
des . Kostenvoranschlages sowie di,e Ge
nehmigung sonstiger vom Fonds durch
zuführender Veranstaltungen, 

d) die überprüfung und überwad1Ung der 
laufenden Gebarung, . 

e) die Genehmigung von Vereinbarungen, die 
über den 'gewöhnlidlen Geschäftsbetrieb 
hinausgehen und für die Gestaltung der 
Salzburger Festspiele sowie anderer Ver-. 
anstaltungen des Fonds von wesentlicher 
Bedeutung sind, 

f) die Genehmigung des vom Direktorium 
vorzulegenden j ahres- und Rechenschafts
berichtes, 

g) die Erteilung der Entlastung an das Direk
torium über das abgelaufene Berichtsjahr, 

h) die Festsetzung der Höhe und der Fällig
keitstermine eier zur Deckung allfälliger 
Betriebsabgänge notwendigen Vorschuß
leistungen gemäß § 4 Abs. 3. 

§ 12. Das Kuratorium kann einen Kunstrat 
aus hervorragenden Persönlichkeiten der inter
nationalen Kunstwelt als beratendes Organ des 
Fonds bestellen. 

förderungsfondsdes Landes Salzburg, der im. § 13. (1) Das Direktorium besteht aus dem 
Einvernehmen mit der Internationalen Stiftung Vorsitzenden und höchstens vier' weiteren Mit
Mo zar t e u m zu erstatten ist, ein weiteres gliedern, die weder der Delegiertenversammlung 
Mitglied, das den Salzburger Wirtschafts- und noch dem Kuratorium als stimmberechtigte Mit
Kunstkreisen nahestehen soll, mit beratender glieder angehören dürfen. 
Stimme zu kooptieren. (2) Der Vorsitzende des Direktoriums führt 

(3) Sitzungen des Kuratoriums finden mindes-den Titel Präsident. Ihm obliegti~ Ein
tens einmal jährlich statt. Sie werden vom vernehmen mit den übrigen Mitgliedern des 
Landeshauptmann von Salzburg einberufen. Direktoriums die Führung der laufenden Ce

§ 10. (1) Der Vorsitz im Kuratorium wechselt schäfte in künstlerischer und organisatorischer 
Hinsicht. jährlich zwischen den Vertretern der einzelnen 

Rechtsträger (§ 3 lit. a) in folgender Reihen- § 14. Zum Wirkungsbereich des Direktoriums 
folge: Bund, Land Salzburg, Landeshauptstadt gehören insbesondere: 
Salzburg, Fremdenverkehrsförderungsfonds des a) die Vorbereitung und Durchführung der 
Landes Salzburg. Erstmalig führt den Vorsitz Salzburger Festspiele sowie aller anderen 
ein vom Bund bestelltes ~itglied des Kura- künstlerischen Veranstaltungen .des Fonds, 
toriums. b) der Abschluß von Verträgen unter Beob-

(2) Das Kuratorium ist bei Anwesenheit von achtung der Bestimmungen des§ 11 lit. b, 
wenigstens drei Fünftel seiner Mitglieder be- c) die Aufstellung des Jahresvoranschlages. 
schlußfähig. § 15. Der Fonds wird durch den Landeshaupt-

(3) Beschlüsse des Kuratoriums werden mit mann von Salzburg als Mitglied des Kuratoriums, 
Stimmeneinhelligkeit gefaßt; das Stimmrecht ist im Falle seiner Verhinderung jedoch durch den 
persönlich auszuüben. 1. Landeshauptmannstellvertreter als Mitglied 

§ 11. Dem Kuratorium obliegen: der Delegiertenversammlung gemeinsam mit dem 
a) Die Bestellung. und Abberufung des Vor-. Vorsitzenden des Direktoriums vertreten. . 

sitz.enden und der Mitglieder des Direk- J § 16. Der Fonds kann sich d:urch die Finanz-
tonums, prokuratur in Wien vertreten lassen. . 

b) die Ge.nehmigung.der vom Kuratorium.~b- § 17. Die Gebarung des Fonds unterliegt der 
zuschlIeßenden Dle~st- und. Werkvertrage, Prüfun durch de~ Rechnungshof. 
wenn der monathche DIenstbezug be-' g 
ziehungsweise das Entgelt den monatlichen § 18. Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt mit 
Brutiobezug eines .Bundesbeamten der 1. Oktober und endigt mit 30. September d~s 
H. Dienstklasse Gehaltstufe 1 übersteigt, folgenden Kalenderjahres. 

c) die Genehmigung des vom Direktorium I § 19. Die Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ausgearbeiteten Jahresvoranschlages und. obliegt dem Bundesministerium für Unterricht. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

Die Salzburger Festspiele waren vor HI3S burger Festspielfonds" zu errichten. (Wie 
ein Verein, der nach seiner Auflösung durch dies zum Beispiel in ähnlicher Weise beim 
das NS-Regime nicht wieder errichlet Wohnhauswiederaufbaufonds BGB!. 130/48 
wurde. Die Festspiele seit 1945 wurden von geschehen ist.) Das beantragte Bundes
einer Arbeitsgemeinschaft, die sich aus gesetz gibt die Möglichkeit, neben den 
Vertretern des Bundes, des Landes· Salz- Bestimmungen über die Fondsverwaltung 
burg, der Stadt Salzburg und des Salzburger auch die verbindliche Verpflichtung der 
Frerndenverkehrsfonds zusammensetzte', Defizitdeckung seitens des Bundes, des 
durQhgeführt.·· Landes Salz burg, der Stadt Salzburg und 

Es besteht die Notwendigkeit, den für des Salzburger Fremdenverkehrsfoncts im 
österreich in künstlerischer,prestige- Verhältnis von 40 : 20 : 20 : 20 festzulegen. 
n'läßiger und propagandistischer Hinsicht E,ine genaue Kostenberechnung ist nicht 
so bedeutungsvollen Salzburger Festspielen möglich, da der Bund durch das Bundes
eine, Rechtsform zu geben, die vor allem gesetz über die Errichtung eines Salzburger 
auch eine Gefährdung der planmäßigen Festspielfonds eine Ausfallsgarantie für 
Weiterentwicklung durch Unsicherheit hin- 40 Prozent des jeweiligen, vorher nicht 
sic1ltlich der Deckung des Defizits aus- genau bestimmbaren De·fizits der Salzburger 
schließt. Die Wiedererrichtung eines Festspiele übernehmen soll. Für das Jahr 
Vereines erscheint zur Erreichung dieses 1950 wird mit· einem Gesamtdefizit von 
Zweckes. nicht geeignet, weil dies eine Neu- 2'2 Millionen Schilling gerechnet. Eine 
organisation der Salzburger Festspiele ohne finanzielle Mehrbelastung des Bundes ent
verbindliche Verpflichtung der Ausfalls- steht duch ·das Gesetz nicht, da das Defizit 
deckung bedeuten würde. Zweckmäßiger auch bisher schon zu 40 Prozent aus den 
und' der außerordentlichen Bedeutung der Kunstförderungskrediten(KapiteI13, Titel 2 
Salzburger Festspiele angemessener er- und 8) des Bundesministeriums für Unter
scheint es, durch Bundesgesetz einen "Salz-, I richt bestritten wurde. ' ' 

132 der Beilagen VI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




